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den triıdentinıschen Lehrtexten nd ı den reformatorischen Bekenntnisschriften
finden, wählte. Die Kommissıon beauftragte den „Okumenischen Arbeıts-
kreıis evangelıscher un: katholischer Theologen” MI1L der Erarbeıitung W155eN-
schaftliıchen Studıie dem gENANNLEN Thema Diese Studie 1ST vorliegenden Band
veröfttentlicht worden Die „Gemehnsame ökumenische Kommıissıon hat darauthın C1-

Nne  —$ „Schlußbericht“ verfafßrt der ebentfalls den Band aufgenommen 1ST Eıner Eın-
ordnung des Prozesses umtassendere ökumenische Vorgänge dienen die
Lexte die sıch ım Anhang und ın der Dokumentatıon tinden Der sorgtältig gestal-
LEeTE Band wırd der nächsten eıt Cc1in erstrangıges Instrument des Verbindlichkeit
zunehmenden Sökumenischen Dıalogs SC1IMN LÖSER

SCHOLDER, KLAUS IDie Kirchen UN! das Dritte Reich Band Das Jahr der Ernüchterung
1934 Barmen und Rom Berlıin Sıedler 1985 4//
Nach dem 1977 erschıenenen ersten Band, der großes Autsehen CITCRL und VOT allem
sCINECT Deutung des Reichskonkordats erhebliche Kontroversen verursacht hat, ı1ST

Nu ach dem ode des Vt5y des evangelıschen Kirchenhistorikers ı Tübingen, für
den Druck vervollständıgt un: auf den Stand gebracht durch dıe Hrsg., der
Z WEe1ITLE Band erschienen Er reicht für dıe katholische Kırche bıs zum Julı 1934 bıs
Zu Veto des Kardinalstaatssekretärs Pacellı den VO der deutschen Bischots-
konterenz MI dem Reichsinnenministerium vereinbarten Modus vivendi, dem VO
Sch selbst och als Torso hinterlassenen Nachtragskapıtel ber den Kampf das
Konkordat Zeichen der bevorstehenden Saar-Abstimmung 358—66) bıs Ende Au-
gust für die evangelıschen Kırchen bıs zZzu Oktober 1934

Es 1ST dıe Zeıt, da Ilusionen langsam zergehen, die innere Tendenz der Gleich-
schaltungspolitık mehr un! mehr deutlich wırd da jedoch anderseıts sowohl auf seiıten
Hıtlers och keıine klare un: konsequente ILınıe gegenüber den Kirchen testzustellen
1STE vielmehr ein Lavıeren mMI1 mancherlei Rückziehern, dem auf seıten der eisten Kır-
chenführer be1 beiden Kontessionen och mancherlei Hoffnungen entsprechen, C1-
91 loyalen Modus vivendi kommen Der Schwerpunkt der Ausführungen lıegt
beı dem Autor naturgemäfß stärker auf dem evangelıschen Kirchenkampf der seiner

Kompliziertheıit, SCINCMN spezıellen landeskiırchlichen und bekennntismäßigen Be-
dingtheiten un: NNeIeN Spannungen un: seiner langsamen Herausbildung plastisch
VO Augen gestellt wırd Di1e Gleichschaltungspolitik des Reichsbischots Müller und
sCeCINeTr maißgeblichen Mitarbeiter Oberheıid un Jäger führte, PSE recht dem Madße,
als sıch die Jahresmitte die Tendenz ZUuUr überkonfessionell seInN wollenden un: VO
Bekenntnis EMANZIPIETTEN Natıionalkırche verstärkte (309 311 3720 327), zZzu Wıder-
stand der Bekenntnisfront die freilich 1UTL durch starke innere Spannungen hındurch
langsam ZUuUr Einheit fand Dazu gehörte eiınmal dıe unterschiedliche Sıtuation des
Ptarrernotbundes innerhalb der ÄZEFISTOTTEN Kırche Preußens und der geschlossenen
süddeutschen Landeskirchen Bayerns un! Württembergs, dıe 1E gesichertere DPosı-
LOn hatten, sıch ber gerade deshalb nıcht unähnlich der katholischen Kırche nach
dem Reichskonkordat, uch WENISCI CXPONICTEN konnten 40) Wiıchtige arksteine
sınd dıe rheinische Synode 841 E dıe Ulmer Erklärung als eigentliche Geburtsstunde
der Bekennenden Kirche s un annn natürliıch VOT allem dıe Barmer Synode
un Erklärung. Entscheidend ı1SE die hier vollzogene Abkehr VO der jJahrhundertealten
Tradıition des landesherrlichen Kirchenregiments un: damit dıe Überwindung der
Trennung VO  e} Bekenntnis eINErSEITS, Kırchenordnung anderseıts 87 Zu den Kern-
stücken des Werkes Sch gehört sıcher theologische Interpretation der Barmer
Erklärung 1—20 Sıe IST prımäar VO reformatorischen „Christus alleın jede
Form „politischen Theologie die PIIIMAar anderen Mächten gehorcht, verste-
hen; der Verzicht der Bekennenden Kirche sıch als polıtischen Wiıderstand verstie-
hen, ENISPraNg daher, uch Sanz abgesehen VO der praktischen Unmöglıchkeıt,
bewufßten theologischen Entscheidung )s wobe1l freilich dıe politischen Konse-
qUENZECN durchaus gesehen werden, gerade insofern der Staat auf renzen Ver-
wWIiesen wiırd Im Unterschied ZUr Barmer Synode beurteıilt treilich dıe
(umstriıttenere) Dahlemer Bekenntnissynode, welche dıe derzeıtige Kirchenleitung als

294



HISTORISCHE IT HEOLOGIE

ıllegıtım erklärte, Reichsbischof Müller SOWI1e Jäger exkommunizıerte und selber dıe
Leıtung der Kirche übernahm, wesentlich kritischer (347 f.)

Miıt der katholischen Kırche befafßt sıch eın Viertel des Werkes, nämlich die Kap
119—58) un 221-—68). Aufßer auf die bereıts publızıerten Aktensammlungen StUtzt
sıch Sch dabe1 uch auf unveröffentlichte Dokumente aUus dem Breslauer Erzbischöfli-
hen Archıv Be1 sıch verschärtenden Spannungen 1St die Sıtuation och dadurch Dr
kennzeichnet, da{fß beıde Seıten einen Bruch vermeıden suchten. Be1 fast allen
Bischöten überwiegt noch dıe Hoffnung auf einen dauerhaften Modus vivendi; ber
uch Hıtler suchte 1934 och einen Bruch mıiıt der katholischen Kırche vermeıden;
un 1m Reichsiınnenministerium un Auswärtigen Amt x1bt 1954 och Kräfte, dıe e1-
N durchaus loyalen Ausgleich miıt der katholischen Kırche wollen 222 Gerade
uch VO  — Regime-Seıite stellt sıch dıe Sıtuation damals och pluraler dar, als VO e1-
NeTr Post-festum-Betrachtungsweıise au scheınt. Waıchtig 1St dabe!1 uch die VO Sch
dargestellte Spannung zwıschen der diplomatischen Taktık des Epıiskopats und der
Unzufriedenheıiıt weıter Kreıse des katholischen Volkes mıt dem „Schweigen der Bı-
schöfe”, W1€E s1ie ELW In den Stimmen VO Dempft, Gurıan und Muckermann A Aus-
druck kommt (225—29, 258) Be!1l der Verquickung der Kirchenpolitik miı1t der
bevorstehenden Saarabstımmung zeıgt sıch besonders das Dılemma vieler Bischöfe,
Vor allem des TrIerer Bischofs Bornewasser: eınerseıts wıes immer wıeder auf die
günstigen Folgen der Kıirchenpolitik der Regierung auf das zukünftige Abstimmungs-
verhalten hın; anderseıts WAar natıonale Überzeugung, unabhängıg VO der jeweıligen
Regierung un: Regierungsform, be]l ıhm un: ebenso dem Speyerer Bischot 1e]
selbstverständlich, als dafß dieses Druckmiuttel voll hätte einsetzen un! seıne eigene
öftfentliche Stellungnahme VO Wohlverhalten der Regierung hätte abhängıig machen
können (2323 f bes jedoch 1m Nachtrag 362—66). Diıe Priorität der Kirchenpolıitik VOT

dem öffentlichen Zeugnı1s zeıgte sıch in ataler VWeıse, als das mutıge bischöftliche Hır-
tenwOoOTrt VO Junı das Neuheıidentum ZU Verhandlungsobjekt gemacht un:
ann iın etzter Mınute wurde 23 245—49). Bertram und dıe meısten anderen
Bischöte hofften damals noch, durch den miıt dem Reichsinnenministeriıum DE-
machten Vertrag die Grundlage eines dauerhatten Modus vivendiı geschaffen haben
(248; wobe!l das Fatale WAaTr, da{fß 1U gerade die „Röhm-Morde“” dazwıschenkamen,
denen uch führende Katholiken Zu Opfter 1elen, hne da{fß kirchlich azu eın offe-
nes Wort gesprochen wurde. Diese Vereinbarung des deutschen Epıiskopats MI1t dem
Reichsinnenministeriıum wurde hıntällıg, da Kardinalstaatssekretär Pacellı in einem
Briet VO: DA Julı Kardınal Bertram 1n scharter Form das Verhandlungsergebnis -
rückwies. odurch ISTt. dieses Veto bedingt? Im Anschluß brecht WweIlst der Vf£ die
naheliegende Vermutung Conrads zurück, das Veto se1 ine Reaktion auf dıe Söhm-
Morde Vielmehr vermutetLt als Hintergrund die Hoffnung Pacellıs, „angesichts mÖßg-
lıcherweıise veränderter Machtverhältnisse dıe Verbesserung eines Verhandlungsergeb-
nısses erreichen, das ihm aus den verschiedensten Gründen außerordentlich
mıflßtallen mußte“ Er StUtzt sıch dabeı auf die verklausulıerten Schlußworte des
Papstbrieftes, welche die Hoffnung ausdrückten, 95  a das Menetekel der Jüngsten
Tage die Inhaber der höchsten Gewalt 1n Deutschland davon überzeugen hıilft, da{fß u-
ere Gewalt hne das Korrektiv un dıe Weıiıhe des gottverbundenen Gewiı1ssens nıcht
zu Glück, sondern SA Unheıl VO  — Staat un: Volk gereichen mul Sch folgert dar-
aus: „Überwältigt VO dem Wunsch, das kirchliche Leben in Deutschland ndlich geS1-
chert sehen, hielt Iso selbst der Kardinalstaatssekretär die Ereignisse des 30 Junı
für eın Zeichen der Hoffinung“

Hıer möchten WITr Kritik anmelden. Diese Schlufßsätze werden sıcher überıin-
terpretiert, Wenn sıe den eigentlichen politischen Hintergrund für dıe Härte Roms be-
legen sollen; un x1ibt keinen wiıirkliıchen Beleg dafür Wenn INa  ; zumal dıe
uch VO Sch zugegebene Schärfe des Brietes In Rechnung stellt, annn spricht aus iıhm
eher generelle Unzufriedenheit mıt der nachgiebigen Linıe der verhandelnden Bı-
schötfe. Dann MU: hier, W as Sch gerade nıcht LUL, eher VO einer jetzt Eerst voll ZULagC-
tretenden Differenz zwıischen der VO  — Bertram Ve  en Mehrkheıt des deutschen
Episkopats und Rom gesprochen werden. Beı einer Darstellung, die sowohl die ka-
tholische w1e dıe reformatorischen Kirchen behandelt, hegt eın Vergleıich ahe Er
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sıeht bei Sch AU>S, da{fß „für die retormatorischen Kırchen, die 1m Streıt um die Wahr-
eıt entstanden un denen keine andere Autorität als die Heılıge chriftt diese
Wahrheit verbürgte, uch jetzt die Wahrheit wichtiger als dıe Einheit blıeb)BUCHBESPRECHUNGEN  sieht bei Sch. so aus, daß „für die reformatorischen Kirchen, die im Streit \;m die Wahr-  heit entstanden waren und denen keine andere Autorität als die Heilige Schrift diese  Wahrheit verbürgte,  auch jetzt die Wahrheit wichtiger als die Einheit (blieb) ...  Umgekehrt verbürgte für den Katholizismus das Papsttum zugleich Wahrheit und Ein-  heit“ (119). Bzw.: „Wie es Größe und Grenze der katholischen Kirche bedeutete, daß  sie in dieser Situation alle internen Auseinandersetzungen unterdrückte und sich eng  um das Papsttum scharte, so bezeichnete es Größe und Grenze des Protestantismus,  daß er selbst in dieser verzweifelten Lage nicht auf den offenen Streit um die Wahrheit  verzichtete“ (342). — Vordergründig und unmittelbar dürfte diese Deutung stimmen.  Nur fehlt in ihr der entscheidende Hinweis, daß gerade deshalb der Kirchenkampf für  den Katholizismus kein innerkirchlich-theologisches Problem und Ringen wie für den  Protestantismus bedeutete, weil jenes ekklesiologische Problem, um das die Beken-  nende Kirche mühsam ringen mußte, nämlich der Zusammenhang von Bekenntnis und  Kirchenordnung, in der katholischen Kirche längst gelöst und beantwortet war, und  zwar grundlegend schon seit dem 2. und 3. Jh. in der Auseinandersetzung mit der Gno-  sis, speziell auf das Papsttum konzentriert in den Auseinandersetzungen um den Gal-  likanismus, das Staatskirchentum der Aufklärungszeit und um die „konstitutionelle  Kirche“ der Französischen Revolution. Auf lutherischer Seite ging es hier um nichts  weniger als um die Korrektur einer tiefgreifenden früheren geschichtlichen Entschei-  dung, nämlich des landesherrlichen Kirchenregiments. Die katholische Kirche  brauchte hier deshalb nicht mehr erneut zu diskutieren, weil sie aus den Entscheidun-  gen und dem (durchaus sehr harten und intensiven) Ringen der Vergangenheit lebte  und dogmatisch davon ausging, daß solche Entscheidungen nicht mehr erneut in Frage  zu stellen waren. — Zu überschätzen schient der Vf. in diesem Zusammenhang auch das  Reichskonkordat, von dem er behauptet, daß es nicht nur eine politische und staatskir-  chenrechtliche Außenwirkung, sondern auch innerkirchlich eine entscheidende Bedeu-  tung hatte. „Schwerlich hätte Rom mit solcher Entschiedenheit den grundsätzlichen  Kurs des deutschen Katholizismus im Dritten Reich bestimmen können, wenn ihm  nicht dieser Vertrag dazu die kirchenrechtliche und politische Handhabe geboten  hätte“ (119). Diese Behauptung kann jedoch wohl kaum belegt werden. Gegen sie  spricht die Erfahrung, daß Rom ohne Konkordat in kulturkämpferischen oder totali-  tär-kirchenverfolgenden Staaten nicht weniger den Kurs des Katholizismus bestimmt.  Innerkirchliche Auswirkungen von Konkordaten in dem Sinne, daß dadurch Rom stär-  ker in die Kirche eines Landes eingreift, als es dies vorher tat, hat es vor dem 1. Vatika-  num gegeben (so bei dem napoleonischen Konkordat von 1801 und dem österreichi-  schen von 1855). Seitdem hat jedoch das innerkirchliche Selbstverständnis eine solche  Stärke, daß Konkordate praktisch nur noch das „äußere“ Verhältnis zum Staat betref-  fen.  Die genannten kritischen Bemerkungen hinsichtlich der Darstellung der Rolle der  katholischen Kirche tun jedoch dem Urteil keinen Abbruch, daß auch dieser zweite  Band künftig unverzichtbar sein wird, vor allem für die Geschichte des evangelischen  KLISCHATZS: J.  Kir(fh6nkampfes‚ aber auch für die katholische Kirche.  3. Systematische Theologie  BEINERT, WOLFGANG, Dogmati/e studieren. Einführung in dogmatisches Denken und  Arbeiten. Regensburg: Pustet 1985. 2415S.  Dieses didaktisch sehr gut angelegte Buch versteht sich nicht in Konkurrenz zu ähn-  lich gelagerten Neuerscheinungen, wie etwa A. Ganoczys wissenschaftstheoretische  „Einführung in die Dogmatik“ (Darmstadt 1983) oder A. Raffelts „Proseminar Theo-  logie. Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und in die theologische Bücher-  kunde“ (Freiburg *1981). Es möchte vor allem eine praktische Anleitung für  Theologiestudenten sein, um ihnen beim Verstehen und Erarbeiten dogmatischer  Texte innerhalb der Theologie zu helfen. Dennoch steigt auch dieser praxisorientierte  296Umgekehrt verbürgte für den Katholizismus das Papsttum zugleich Wahrheit un: FEın-
eıt  ‚66 Bzw „Wıe Größe und (srenze der katholischen Kırche bedeutete, da{fß
s1e 1n dieser Sıtuation alle internen Auseinandersetzungen unterdrückte und sıch CNS

das Papsttum scharte, bezeichnete Größe und Grenze des Protestantismus,
da{fß selbst 1n dieser verzweıtelten Lage nıcht auf den oftenen Streit die Wahrheit
verzichtete“ Vordergründig und unmıiıttelbar dürfte diese Deutung stımmen.
Nur tehlt 1ın ihr der entscheidende Hınweıs, da{f gerade deshalb der Kirchenkampf für
den Katholizismus eın innerkırchlich-theologisches Problem un Rıngen Wwıe für den
Protestantiısmus bedeutete, weıl jenes ekklesiologische Problem, das die Beken-
nende Kirche mühsam ringen mußte, nämlıch der Zusammenhang VO  ; Bekenntnis und
Kırchenordnung, INn der katholischen Kırche längst gelöst und beantwortet WAar, un
‚War grundlegend schon selt dem un: Jh 1n der Auseinandersetzung mıiıt der (Gno-
S1S, spezıell autf das Papsttum konzentriert ın den Auseinandersetzungen den Cal
lıkanısmus, das Staatskırchentum der Aufklärungszeıt und die „konstitutionelle
Kırche“ der Französischen Revolutıion. Auf lutherischer Seıte ging 1er nıchts
wenıger als dıe Korrektur einer tiefgreifenden trüheren geschichtlichen Entschei-
dung, nämlich des landesherrlichen Kırchenregiments. Dıi1e katholische Kırche
brauchte 1er deshalb nıcht mehr erneut diskutieren, weıl S1e aus den Entscheidun-
gcCcn un: dem (durchaus sehr harten und intensıven) Rıngen der Vergangenheit lebte
und dogmatisch davon ausgıng, da{fßs solche Entscheidungen nıcht mehr EernNEuUL ın Frage

stellen Zu überschätzen schient der Vti in diesem Zusammenhang uch das
Reichskonkordat, VO  $ dem behauptet, dafß nıcht Aur eine polıtische un: staatskır-
chenrechtliche Außenwirkung, sondern uch innerkirchlich iıne entscheidende Bedeu-
Lung hatte. „Schwerlich hätte Rom miıt solcher Entschiedenheit den grundsätzlıchen
Kurs des eutschen Katholizismus 1mM rıtten Reich bestimmen können, wWenn ihm
nıcht dieser Vertrag dazu die kiırchenrechtliche und politische an geboten
hätte“ Diese Behauptung kann jedoch ohl kaum belegt werden. Gegen sı1ie
spricht die Erfahrung, da: Rom hne Konkordat 1n kulturkämpferischen der totalı-
tär-kirchenverfolgenden Staaten nıcht wenıger den Kurs des Katholizismus bestimmt.
Innerkirchliche Auswirkungen VO  _ Konkordaten ıIn dem Sınne, da{fß dadurch Rom Star-
ker 1n die Kırche eiınes Landes eingreift, als dies vorher Cat, hat VOT dem Vatıika-
9891 gegeben (so bei dem napoleonıschen Konkordat VO  ; 1801 und dem Öösterreichi-
schen VO  —$ Seitdem hat jedoch das innerkirchliche Selbstverständnis 1ne solche
Stärke, da{fß Konkordate praktısch 1U och das „äußere“ Verhältnis Z Staat betret-
fen

Dıi1e geNannten krıitischen Bemerkungen hinsıchtlich der Darstellung der olle der
katholischen Kırche tiun jedoch dem Urteil keinen Abbruch, da{fß uch dieser Zzweıte
Band künftig unverzichtbar se1ın wırd, VOT allem tür die Geschichte des evangelıischen

SCHATZKirchenkampfes, ber uch für die katholische Kırche.
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BEINERT, WOLFGANG, Dogmati/e studıeren. Einführung In dogmatisches Denken und
Arbeıiten. Regensburg: Pustet 1985 241
Dieses dıidaktısch sehr gul angelegte Buch versteht sıch nıcht 1ın Konkurrenz ähn-

ıch gelagerten Neuerscheinungen, W1e€e ELW. Ganoczys wissenschaftstheoretische
„Einführung in die Dogmatık" (Darmstadt der Raffelts „Proseminar Theo-
logıe. Einführung iın das wissenschaftliche Arbeiten un! ın dıe theologische Bücher-
kunde“ (Freiburg *1981): Es möchte VOTr allem iıne praktiısche Anleıtung fu T
Theologiestudenten se1n, ıhnen e1m Verstehen und Erarbeiten dogmatıscher
Texte innerhalb der Theologıe helten. Dennoch stei1gt uch dieser praxisorientierte
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